Tip des Monats 6/09
Veraltetes Verkehrszeichen
Eine Autofahrerin hatte ein an der Baustelle aufgestelltes Schild „30 km“ nicht beachtet und erhielt wegen zu schnellen Fahrens einen Bussgeldbescheid. Ihr hiergegen eingelegtes Rechtsmittel hatte Erfolg.
Das Oberlandesgericht Stuttgart hielt das Verkehrsschild für rechtswidrig. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass jenes Verkehrsschild keine Rechtswirkung entfaltet habe. Sie beriefen sich darauf, dass es sich um ein Verkehrsschild alter Ausführung gehandelt habe, da das aktuell gültige Schild den Inhalt „30“ hat statt „30 km“.

Im übrigen bezeichnet die km-Angabe eine Strecke und keine Geschwindigkeit.

(OLG Stuttgart, NZV 01,274)
